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Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 14. Oktober 2025

Titel Totalrevision Gesundheitsgesetz, Vernehmlassung
Beschluss-Nr. 240
Reg.-Nr. 18.01 Vorschriften, Vertrage, Kreisschreiben
Versand 20. Oktober 2025

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:
Das derzeit gültige Gesundheitsgesetz (GesG) trat am 1. Juli 2008 in Kraft und hat sich wahrend sei-
ner nahezu zwanzigjahrigen Geltungsdauer grundsatzlich bewahrt. In verschiedenen Bereichen be-
steht jedoch Anpassungsbedarf, weshalb das GesG einer Totalrevision unterzogen wird. Die vorgese-
henen Anderungen schliessen bestehende Lücken, harmonisieren das kantonale Recht mit dem Bun-
desrecht und berücksichtigen aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen, um dessen Modernisie-
rung weiter voranzutreiben.

Mit Beschluss vom 18. Juni 2025 hat der Regierungsrat die Gesundheitsdirektion beauftragt, eine Ver-
nehmlassung durchzuführen. Die Gemeinden und Organisationen sind eingeladen, bis am Freitag,
31. Oktober 2025 zum Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen.

Weiter wurden mit Schreiben vom 25. September die Gemeinden und Stadte Ober die Stellungnahme
des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich (GPV) orientiert (Protokollbestandteil). In
ihrer der Stellungnahme wird festgehalten, dass die vorgeschlagenen Neuerungen grundsatzlich be-
grüsst werden. Diese schliessen bestehende Lücken, harmonisieren das kantonale Recht mit dem
Bundesrecht und berücksichtigen aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen. Besonders positiv
hervorgehoben wird die ausdrückliche Verankerung der Grundsätze von Wirksamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Nachhaltigkeit staatlicher Massnahmen in § 1 Abs. 3 des Vorentwurfs. Die Modernisierung
des Gesetzes tragt den veranderten Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen Rechnung und bil-
det eine solide Grundlage Mr die künftige Entwicklung der Gesundheitsversorgung im Kanton Zürich.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.

Erwägungen:
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich
(GPV) zur Kenntnis und schliesst sich der darin vertretenen Haltung an.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Stellungnahme des Verbands der Gemeindeprasidien des Kantons Zürich (GPV) wird unter-

stützt.

2. Protokollauszug an:
- Statistisches Amt des Kantons Zürich via Online-Umfrage
- RGPK-Mitglieder (Pixas)
- Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Liegenschaften (Pixas)
- Martin Hofer, AL Finanzen (Pixas)
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Qemeinderat Hombrechtikon

Rainer Odermatt
Grnei

Arbndda Tafa ,
Gemeindeschreiberin
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